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49. Jahrgang, Nr. 24 vom 18.06.2021  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

Im Kurpark Schleid geht es mit großen Schritten vorwärts. Nachdem nun das ehemalige Parkhotel 
unter Berücksichtigung aller relevanten Naturschutzaspekte und einer baubiologischen Begleitung ent-
kernt wurde, beginnt nun die nächste Phase der großen Baustelle - der Abriss. Seit Montag, den 
14.06.2021 ist der Schleidpark, aufgrund der beginnenden Abrissarbeiten des maroden Hotelgebäu-
des, in Teilen für die Öffentlichkeit gesperrt worden. Hauptaugenmerk liegt hierbei vor allem auf der 
Sicherheit aller Kurparkgäste. Um diese zu gewährleisten ist eine großzügige Sperrung von Nöten, was 
jedoch zu einer vorübergehenden Einschränkung der Benutzung des Parks führt. Seit Mittwoch, den 
16.06.2021 werden nun die Wände des maroden Gebäudes abgetragen. Hierfür ist großes Gerät an-
gerückt. Ein 68 Tonnen schwerer Bagger mit 317 kW, also rund 430 PS wird nun das entkernte Ge-
bäude abreißen. Dies wird etwa 14 Tage dauern. In dieser Zeit heißt es „Betreten verboten“ und „Gefahr 
im Verzug“. Im Anschluss soll das Gelände aufgeschüttet und mit Wiese eingesät werden. 

Parallel zu den Abrissarbeiten laufen das Ideenwerkstattverfahren aus dem Integrierten Stadtentwick-
lungs- und Handlungskonzeptes (ISEK) und das Interessenbekundungsverfahren. Beide Verfahren 
dienen dazu, das Areal auf dem das Parkhotel stand einer neuen Nutzung zuzuführen und den Bereich 
rund um das ehemalige Hotel zu attraktivieren. Ein Meilenstein für unsere Stadt. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Bürgermeisterin 

 

 

Sabine Preiser-Marian 

(Foto: L.Huppertz / Stadt Bad Münstereifel: Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian und Herr Klaus Benentreu von der Firma Rhiem und 
Sohn bei den ersten Abbrucharbeiten des Parkhotels) 
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Nachruf 

 

 

Am 12.06.2021 verstarb im Alter von 74 Jahren  

 

Herr 
 

Unterbrandmeister 

 

Gerd Eicks 

 

Löschgruppe Houverath 

 
Herr Eicks trat der Freiwilligen Feuerwehr am 01.01.1968 bei.                     

Seit dem 07.05.2007 war er Mitglied der Ehrenabteilung der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Münstereifel. 

 

 

 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

 

 
Bad Münstereifel, den 15.06.2021 

 

 

         
  

Sabine Preiser-Marian                                                                   Andre Zimmermann 

    Bürgermeisterin                                                                         Leiter der Feuerwehr 
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Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Feststellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes zum 
31.12.2019 des „Abwasserwerkes 
der Stadt Bad Münstereifel“  
 
Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat in 
seiner 3. Sitzung am 02.03.2021 folgenden 
Beschluss einstimmig gefasst: 
 
„Der Jahresabschluss mit Anhang und La-
gebericht zum 31.12.2019 des Eigenbe-
triebs der Stadtwerke Bad Münstereifel, Be-
triebszweig  Abwasser, wird unter dem Vor-
behalt der Zustimmung der Gemeindeprü-
fungsanstalt festgestellt.  
 
Nach Abführung der Eigenkapitalverzin-
sung in Höhe von Euro 306.000,00 verbleibt 
ein Überschuss in Höhe von Euro 
21.489,71, der auf neue Rechnung vorge-
tragen werden soll. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemein-
deprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
hierzu lautet:  
 
gpaNRW  Heinrichstr. 1    44623 Herne 
 
„Abschließender Vermerk der gpaNRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in 
der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 
Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. 
NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüfe-
rin des Betriebes Betriebszweig Abwasser 
der Stadtwerke Bad Münstereifel. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Hahne Revisi-
ons- und Treuhandgesellschaft mbH, Dül-
men, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 04.12.2020 den 
nachfolgend dargestellten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNAB-
HÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
 

An die Stadtwerke Bad Münstereifel 
Betriebszweig Abwasser 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-
werke Bad Münstereifel, Betriebszweig Ab-
wasser - bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2019 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Stadtwerke 
Bad Münstereifel, Betriebszweig Abwasser 
geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnen Erkenntnisse  
 

. entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage des Eigenbetriebs zum 01. Ja-
nuar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 so-
wie seiner Ertragslage für das Wirtschafts-
jahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. De-
zember 2019 und  

. vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Nordrhein-Westfa-
len (EigVO NRW) und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter für den Jahresabschluss und Lage-
bericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes NRW 
(EigVO NRW) in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchhaltung als notwendig bestimmt ha-

ben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes 
NRW (EigVO NRW) zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
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sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes NRW 
(EigVO NRW) und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemä-
ßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

. identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher – beabsichtigter oder un-
beabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 

. gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um  Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen-
betriebs abzugeben. 
 

. beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben.  
 

. ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

. beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
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Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebs vermittelt.  
 

. beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs. 
 

. führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.  
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen. 
 
Dülmen, den 4. Dezember 2020 
 
HAHNE 
Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Diplom-Kauffrau 
Dr. Gabriele Hahne 
Wirtschaftsprüferin“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hahne Re-
visions- und Treuhandgesellschaft mbH 

ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis:  
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich  übernommen. 
Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 
  
Herne, den 07.04.2021 
 
gpaNRW 
Im Auftrag  
gez. Harald Debertshäuser“  
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
zum 31.12.2019 sind bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses nach 
vorheriger telefonischer Rücksprache 
(02253/505207) einsehbar bei den 
 
Stadtwerken Bad Münstereifel 
Marktstr. 15 
Zimmer 138 
53902 Bad Münstereifel 
 
Bad Münstereifel, den 10.06.2021 
 
Stadt Bad Münstereifel 
Die Bürgermeisterin: 
 
gez. Sabine Preiser-Marian 
 
 
 

Feststellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes zum 
31.12.2019 des „Wasserwerkes 
der Stadt Bad Münstereifel“  
 
Der Rat der Stadt Bad Münstereifel hat in 
seiner 3. Sitzung am 02.03.2021 folgenden 
Beschluss einstimmig gefasst: 
 
„Der Jahresabschluss mit Anhang und La-
gebericht zum 31.12.2019 des Eigenbe-
triebs der Stadtwerke Bad Münstereifel, Be-
triebszweig  Wasser, wird unter dem Vorbe-
halt der Zustimmung der Gemeindeprü-
fungsanstalt festgestellt.  
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Der Jahresgewinn 2019 beträgt Euro 
5.328,05. Unter Berücksichtigung des Ge-
winnvortrages in Höhe von Euro 22.419,55 
ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 
Euro 27..747,60. Dieser soll auf neue Rech-
nung vorgetragen werden. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemein-
deprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
hierzu lautet:  
 
gpaNRW  Heinrichstr. 1      44623 
Herne 
 
„Abschließender Vermerk der gpaNRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in 
der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 
Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. 
NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüfe-
rin des Betriebes Betriebszweig Wasser der 
Stadtwerke Bad Münstereifel. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Hahne Revisions- und 
Treuhandgesellschaft mbH, Dülmen, be-
dient.  
 
Diese hat mit Datum vom 15.02.2021 den 
nachfolgend dargestellten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNAB-
HÄNGIGEN  ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Stadtwerke Bad Münstereifel 
Betriebszweig Abwasser 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-
werke Bad Münstereifel, Betriebszweig 
Wasser - bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2019 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Stadtwerke 
Bad Münstereifel, Betriebszweig Wasser 
geprüft.  
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnen Erkenntnisse  
 

. entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage des Eigenbetriebs zum 01. Ja-
nuar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 so-
wie seiner Ertragslage für das Wirtschafts-
jahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. De-
zember 2019 und  

. vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Nordrhein-Westfa-
len (EigVO NRW) und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
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handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter für den Jahresabschluss und Lage-
bericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes NRW 
(EigVO NRW) in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchhaltung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes 
NRW (EigVO NRW) zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes NRW 
(EigVO NRW) und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
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resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemä-
ßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

. identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher – beabsichtigter oder un-
beabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 

. gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen-
betriebs abzugeben. 
 

. beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben.  
 

. ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

. beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebs vermittelt.  
 

. beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs. 
 

. führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
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Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.  
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Dülmen, den 15. Februar 2021 
 
HAHNE 
Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Diplom-Kauffrau 
Dr. Gabriele Hahne 
Wirtschaftsprüferin“ 
 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hahne Re-
visions- und Treuhandgesellschaft mbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis:  
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich  übernommen. 
Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 
  
Herne, den 21.04.2021 
 
gpaNRW 
Im Auftrag  
gez. Harald Debertshäuser“  
 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
zum 31.12.2019 sind bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses nach 
vorheriger telefonischer Rücksprache 
(02253/505207) einsehbar bei den 
 
Stadtwerken Bad Münstereifel 
Marktstr. 15 
Zimmer 138 
53902 Bad Münstereifel 
 
 
Bad Münstereifel, den 10.06.2021 
 
Stadt Bad Münstereifel 
Die Bürgermeisterin: 
 
gez. Sabine Preiser-Marian 
 
 
 

Jagdgenossenschaft 
Bad Münstereifel-Eschweiler 

 
Bekanntmachung 

 
Das Jagdkataster sowie die Auszahlungs- 
liste der Jagdpacht 2021 liegen in der Zeit 
vom 
 
 19.06.2021 bis 04.07.2021 
 
bei dem Vorsitzenden, Peter Glehn, Ivers-
heimer Str. 11, 53902 Bad Münstereifel, 
Tel. 02253/3968, zur Einsichtnahme für die 
Jagdgenossen aus. 
 
Einwendungen gegen die Auszahlungs-
liste können nur währen der Auslegungs-
zeit vorgebracht werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei 
Grundbesitz-/Kontoänderungen eine Mittei-
lung an die Jagdgenossenschaft zwingend 
erforderlich ist, da sonst eine Auszahlung 
der Jagdpacht nicht möglich ist. 
 
Der Vorsitzende 
gez. Peter Glehn 
 
Bad Münstereifel, den 16.06.2021 
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Einladung zur Genossenschafts-

versammlung der Fischereigenos-
senschaft Bad Münstereifel 

 
am Freitag, den 16. Juli 2021 um 20:30 Uhr 
in die Gaststätte „Erftstube“ in Bad Müns-
tereifel-Schönau. 
 
Die Versammlung findet unter den gültigen 
Corona-Auflagen statt und ist begrenzt. An-
meldung ist erforderlich (per e-mail:kot-
zur.de@googlemail.com oder Tel. beim Fi-
schereivorstand). 
 
Die Versammlung findet weiterhin entspre-
chend der aktuell gültigen Corona-Vor-
schriften statt. 
 
Jeder Teilnehmer hat ggfs. einen Mund-
schutz (ffp2 / OP Maske) zu tragen. 
 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen  
    Einladung und Bekanntmachung 
3. Genehmigung der Niederschrift vom  
    30.01.2020 
4. Jahresrechnung  2020 
5. Prüfung der Jahresrechnung 2020 
6. Entlastung 
7. Bestellung von 2 Rechnungsprüfern für  
    2021 
8. Bekanntgabe und Genehmigung des  
    Haushaltsplans für das Rechnungsjahr  
    2021 mit Auszahlung der Fischerei- 
    pachtanteile 2019 bis 2021 
9. Verpachtung Liersbach 
10. Hegeplan 
11. Verschiedenes 
 
gez.  Fischereivorsteher Hubert Bresgen 
 
 
 

 
 

 
 

Einladung zur Genossenschafts-
versammlung der Jagdgenossen-
schaft Bad Münstereifel-Schönau  

 
am Mittwoch, den 07. Juli 2021 um 20:30 
Uhr in Die Gaststätte „Erftstube“ in Bad 
Münstereifel-Schönau . 
 
Die Versammlung findet unter den gültigen 
Corona-Auflagen statt und ist begrenzt. An-
meldung ist erforderlich (per e-mail: kot-
zur.de@googlemail.com oder Tel. beim 
Jagdvorstand). 
 

Die Versammlung findet weiterhin entspre-
chend der aktuell gültigen Corona-Vor-
schriften statt. 
 
Jeder Teilnehmer hat ggfs. einen Mund-
schutz (ffp2 / OP Maske) zu tragen. 
 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen  
    Einladung 
3. Verlesen der Niederschrift vom  
    16.01.2020 
4. Jahres- u. Kassenbericht für das Jagd- 
     jahr 2020/21 
5. Bericht der Kassenprüfung für das Rech- 
    nungsjahr 2020/21 
6. Entlastung 
7. Neuwahlen 
8. Bekanntgabe und Genehmigung des  
    Haushaltsplans für das Rechnungsjahr  
    2021/22 mit Auszahlung der Jagd- 
    pachtanteile für 2021/22 und 2022/23 
9. Verschiedenes 
 
 
gez.  Jagdvorstand Hubert Bresgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
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Haupt- und Finanzaus-
schuss 

 
4. Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses der Stadt Bad Münstereifel am 
 

Dienstag, den 22.06.2021, 18:00 Uhr, 
in der ehem. Konviktkapelle, Trierer Straße 
16. 
 

Tagesordnung: 

I. Öffentliche Sitzung 
 
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Be-
kanntmachung der Sitzung sowie der 
ordnungsgemäßen Einladung und Be-
schlussfähigkeit des Haupt- und Fi-
nanzausschusses Erläuterung: Hierzu 
wird auf § 9 i. V. m. § 23 der Geschäfts-
ordnung verwiesen. 

 
 

2. Feststellung über den Eingang von Ein-
wendungen gegen die Niederschrift 
über die Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vom 04.05.2021 Er-
läuterung: Hierzu wird auf § 21 Abs. 7 
und 8 i. V. m. § 23 der Geschäftsord-
nung verwiesen. 

 
 

3. Klimaanpassung in sozialen Einrichtun-
gen 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
24.11.2020 

 
 

 Klimaanpassung in sozialen Einrichtun-
gen 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
24.11.2020 

 
 

4. 5. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung eines Fremdenver-
kehrsbeitrages in der Stadt Bad Müns-
tereifel vom 11.12.2014 

 
 

5. Medienentwicklungsplanung für die 
Schulen in Trägerschaft der Stadt Bad 
Münstereifel 
hier: Genehmigung einer überplanmä-
ßige Ausgabe 

 
 

6. Anfragen und Mitteilungen 
 
 
 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
 

1. Beteiligung an der Energie Rur-Erft 
GmbH & Co. KG – Beteiligung der e-re-
gio GmbH & Co. KG an einem Ingeni-
eurbüro für techn. Gebäudeausrüstung 

 
 

2. Beteiligung an der Energie Rur-Erft 
GmbH & Co. KG – Beteiligung der e-re-
gio GmbH & Co. KG an der Versorger-
Allianz 450 Beteiligungs-GmbH & Co. 
KG 

 
 

3. ISEK A.12.1 Neuordnung / Umgestal-
tung Stadtpark 
1.BA Europaplatz 
hier: Ausschreibung und Auftrags-
vergabe der Bauleistungen 

 
 

4. Beförderung einer leitenden Dienstkraft 
gemäß § 14 Absatz 3 der Hauptsatzung
hier: Herstellung des Einvernehmens 
gemäß § 13 Absatz 3 der Hauptsatzung

 
 

5. Anfragen und Mitteilungen 
 

 
 
gez. Sabine Preiser-Marian 
(Bürgermeisterin) 

 
 

Betriebsausschuss 
"Forstbetrieb" der Stadt 
Bad Münstereifel 

 
3. Sitzung des Betriebsausschusses 
Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel 
am 
 

Mittwoch, den 23.06.2021, 18:00 Uhr, 
in der ehem. Konviktkapelle, Trierer 

Straße 16. 
 

Tagesordnung: 

I. Öffentliche Sitzung 
 
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Be-
kanntmachung der Sitzung sowie der 
ordnungsgemäßen Einladung und Be-
schlussfähigkeit des Betriebsausschus-
ses Forstbetrieb  
Erläuterung:  
Hierzu wird auf § 9 i. V. m. § 23 der Ge-
schäftsordnung verwiesen. 
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2. Feststellung über den Eingang von Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 
über die Sitzung des Betriebsausschus-
ses Forstbetrieb vom 23.02.2021  
Erläuterung:  
Hierzu wird auf § 21 Abs. 7 und 8 i. V. 
m. § 23 der Geschäftsordnung verwie-
sen. 

 

3. Zwischenbericht zum 31.03.2021 
 

4. Benennung des Pflichtprüfers für die 
Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 
und 2022 des Forstbetriebes der Stadt 
Bad Münstereifel 

 

5. Erlass einer Baumschutzsatzung 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
07.06.2021 

 

6. Rettung der Biotope 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
22.03.2021 

 

7. Dauerhafte Sicherung und Schutz des 
Bodendenkmals Nr. 6 "Alte Burg" (Am 
Quecken) vor schädlicher Nutzung und 
Alternativen für Biker schaffen 
hier: Ergebnis der Gespräche mit dem 
LVR und weitere Vorgehensweise 

 

8. Anfragen und Mitteilungen 
 

8.1 Aktuelle Fördermaßnahmen des Forst-
betriebes der Stadt Bad Münstereifel 

 

8.2 PEFC Remote-Audit „Angepasste Wild-
bestände“ 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 

1. 1. Jahr Holzkontor Nordeifel GmbH 
 
 

2. Biotopverbund Kalkarer Moor/Tongrube 
Toni 
hier: Umstellung Pachtverträge gemäß 
Pflege und Entwicklungskonzept Kreis 
Euskirchen 

 
 

3. Städtische Eigenjagd Nr. 2 „Arloffer 
Berg“ 
hier: Verpachtung ab 01.04.2022 

 
 

4. Änderung der Jagdpachtfläche Bad 
Münstereifeler Wald West 

 
 

5. Anfragen und Mitteilungen 
 
 

5.1 Städtische Eigenjagd Nr. 1 „Arloffer 
Wald“ 
hier: Antrag auf Verlängerung des 
Jagdpachtvertrages 

 

 

gez. Horst Dürholt 
(Vorsitzender) 

Stadtentwicklungsaus-
schuss 

 
8. Sitzung des Stadtentwicklungsaus-
schusses der Stadt Bad Münstereifel am 
 
Donnerstag, den 24.06.2021, 18:00 Uhr, 

in der ehem. Konviktkapelle, Trierer 
Straße 16. 

 
Tagesordnung: 

I. öffentliche Sitzung 
 
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Be-
kanntmachung der Sitzung sowie der 
ordnungsgemäßen Einladung und Be-
schlussfähigkeit des Stadtentwicklungs-
ausschusses Erläuterung: Hierzu wird 
auf § 9 i. V. m. § 23 der Geschäftsord-
nung verwiesen. 

 
 

2. Feststellung über den Eingang von Ein-
wendungen gegen die Niederschrift 
über die Sitzung des Stadtentwick-
lungsausschusses vom 09.06.2021 Er-
läuterung: Hierzu wird auf § 21 Abs. 7 
und 8 i. V. m. § 23 der Geschäftsord-
nung verwiesen. 

 
 

3. Integriertes Stadtentwicklungs- und 
Handlungskonzept (ISEK) 
hier: Entwurfsplanung zur Maßnahme 
A.15 Stadteingang Nord 
 

 
 

4. Integriertes Stadtentwicklungs- und 
Handlungskonzept (ISEK) 
hier: 
Fortschreibung des ISEK und Beantra-
gung von Maßnahmen für eine 2. För-
derphase von 2023 – 2027 
Beauftragung der Fortschreibung des I-
SEK 

 
 

5. 32. Änderung des Flächennutzungspla-
nes "Sondergebiet mit Zweckbestim-
mung Einzelhan-del/Nahversorgung" 
für den Bereich Bahnhofstraße / L 11 / L 
194, Ortsteil Arloff 
hier: Abwägungsbeschlüsse und ab-
schließender Beschluss (Feststellungs-
beschluss) 
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6. 33. Änderung des Flächennutzungspla-

nes für den Ortsteil Wald – Weidenweg, 
Zum Sommerberg und Webersben-
den/Thomasstraße 
hier: Entwurfs- und Offenlagebeschluss 

 
 

7. 34. Änderung des Flächennutzungspla-
nes „Hundeübungsgelände Odesheim“ 
im Ortsteil Odesheim 
hier: Aufstellungsbeschluss und Be-
schluss zur Durchführung der frühzeiti-
gen Verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

8. Bebauungsplan Nr. 99 „Hundeübungs-
gelände Odesheim“ im Ortsteil Odes-
heim 
Hier: Aufstellungsbeschluss und Be-
schluss zur Durchführung der Verfahren 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB 

 
 

9. Bebauungsplan Nr. 68 "An der Wachhe-
cke", Teil 2, Ortsteil Eschweiler 
hier: Aufstellungs-, Entwurfs- und Of-
fenlagebeschluss 

 
 

10. Bebauungsplan Nr. 39 "Kirspenich -
Bachstraße / Im Floting", 2. Änderung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13a BauGB "Bebauungspläne der In-
nenentwicklung" 
hier: Aufstellungs-, Entwurfs- und Of-
fenlagebeschluss 

 

11. Verwertung eines Grundstücks in Bad 
Münstereifel-Nöthen 

 
 

12. Bauliche Entwicklung des Grundstücks 
Gemarkung Schönau, Flur 4, Flurstück 
724 
Bad Münstereifel-Schönau, Mahlberger 
Straße 

 
 

13. Bauantrag für das Grundstück Gemar-
kung Münstereifel, Flur 1, Flurstück 
2293, Hubertusweg in Bad Münstereifel

 
 

14. Bauvoranfrage für die Grundstücke Ge-
markung Houverath, Flur 35, Flurstücke 
91, 92, 93 und 96 – Antoniusstraße in 
Bad Münstereifel-Wald 
 

 
 

15. Dauerhafte Sicherung und Schutz des 
Bodendenkmals Nr. 6 "Alte Burg" (Am 
Quecken) vor schädlicher Nutzung und 
Alternativen für Biker schaffen 
hier: Ergebnis der Gespräche mit dem 
LVR und weitere Vorgehensweise 

 
 

16. Anfragen und Mitteilungen 
 
 

16.1 Kurhauswäldchen (Alter Kurpark Bau-
denkmal Nr. 367) 
hier: Antrag der UWV-Fraktion vom 
12.04.2021 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 

1. Integriertes Stadtentwicklungs- und 
Handlungskonzept (ISEK) - A.17 Ge-
staltung Schleidpark-Areal 
hier: Beschluss und Auftragsvergabe 
zur Entwurfsplanung (LP 3) 

 
 

2. Auf dem Weg zum Welterbe "Nieder-
germanischer Limes Nordrhein-Westfa-
len"- Römische Kalkbrennerei Ivers-
heim (Bodendenkmal-Nr. 5) 
hier: Kooperationsvereinbarung mit be-
teiligten Kommunen 

 
 

3. Anfragen und Mitteilungen 
 
gez. Ludger Müller 
(Vorsitzender) 
 

Unter www.bad-muenstereifel.de/rathaus-ser-
vice/buergerservice/sitzungsdienst 

finden Sie Informationen über den Rat und seine 
Ausschüsse, Sitzungstermine, Tagesordnungen 

und öffentliche Vorlagen 

 

HINWEIS  
Bitte achten Sie darauf, den Mindestab-
stand einzuhalten. In der Konviktkapelle 
herrscht Maskenpflicht. Gemäß § 3 Absatz 
2 Nummer 1c CoronaSchVO ist eine medi-
zinische Maske (OP-Maske oder Masken 
des Standards KN95 oder FFP2) verpflich-
tend. Im Eingangsbereich besteht die Mög-
lichkeit zur Händedesinfektion, bitte nutzen 
Sie diese. 
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Bürgersprechstunde  
 

Im Rahmen der Bürgersprechstunde haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre Anliegen der Bür-
germeisterin Sabine Preiser-Marian          
persönlich vorzutragen. 
 

Die nächsten Sprechstunden finden am 
 
 

Donnerstag, dem 01. Juli 2021 
Rathaus, Marktstr. 11, Konferenzraum 
 

Donnerstag, dem 19. August 2021 
Rathaus, Marktstr. 11, Konferenzraum 
 

Donnerstag, dem 09. September 2021 
Alte Schule in Rupperath, Schulweg 1-3 
 

Donnerstag, dem 18. November 2021  
Jugendraum der Mehrzweckhalle in Arloff 
 

16. Dezember 2021 Begegnungsstätte  
Breite Straße 46, Mahlberg 
 

Donnerstag, dem 20. Januar 2022  
Rathaus, Marktstr. 11, Konferenzraum 
 
 

in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr im Kon-
ferenzraum der Stadtverwaltung Bad Müns-
tereifel, Eingang Zimmer 19, statt. 
 

Sie können aber auch gerne telefonisch an 
der Sprechstunde teilnehmen. 
Damit dieses Einzelgespräch möglich ist, ist 
eine Anmeldung erforderlich. Anmelde-
schluss für die Termine ist jeweils der Mon-
tag vor dem Bürgersprechtag Termin. 
 

Bitte melden Sie sich hierzu telefonisch im 
Vorzimmer der Bürgermeisterin bei Frau  
Ilona Nagy, Tel.02253/505-101 an.  
 
Herzlichen  
Glückwunsch 
 
zur Geburtstag 
 
Am 23. Juni 2021 wird 
Frau Maria Ursula Dahl 
Peter-Greven-Straße              90 Jahre 
 
 

Die Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian 
gratuliert Frau Dahl im Namen von Rat und 
Verwaltung der Stadt Bad Münstereifel sehr 
herzlich zu Ihrem Geburtstag. 

Neue Medien in der  
Werner-Biermann-
Stadtbücherei 
 
In den letzten Wochen hat die Stadtbüche-
rei viele neue Titel in ihren Bestand aufge-
nommen. Sowohl aktuelle Sachbücher, z.B. 
Schätzings Bestseller „ Was, wenn wir ein-
fach die Welt retten“, Eifelwanderführer und 
kulturelle Literatur stehen zur Ausleihe be-
reit, aber auch viele neue Titel aus der Bel-
letristik. Die Leser dürfen sich auf neue Kri-
mis, historische Romane, Unterhaltungslite-
ratur und Spiegel-Bestseller freuen.  
Der Zugang zur Bücherei ist unter Einhal-
tung der üblichen Hygieneregeln wieder 
ohne Voranmeldung möglich. 
 
Der Bestell- und Abholservice wird weiter-
hin angeboten! 
 
Das Team der Werner-Biermann-Bücherei 
freut sich auf Ihren Besuch! 

 
 
Neuer Gartenzaun am 
Teichmannhaus  

 
Ferienfreizeiten, Kräuterseminare, Kreativ-
workshops und vieles mehr – für all das ist 
das Teichmannhaus an der ehemaligen 
Tongrube Toni der ideale Ort. Das Gebäude 
und der dazugehörige Garten mit den bei-
den Tonweihern gehören als Naturschutz-
station zum Forstbetrieb der Stadt Bad 
Münstereifel.  
 
Dem Gemüse- und Kräutergarten galt 
vor kurzem alle Aufmerksamkeit 
 
Coronaschutz konform wurde mit Hilfe eh-
renamtlicher Helfer ein neuer Staketenzaun 
angebracht. Martin Finder aus Kalkar hatte 
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die Idee zu diesem ehrenamtlichen Arbeits-
einsatz und konnte die zuständige Revier-
leiterin Frau Nies schnell überzeugen. Auch 
die Neuanlage eines Beets, das Umsetzen 
des Komposts und weitere Arbeiten konn-
ten von den fleißigen Helfern erledigt wer-
den.  
Der Garten wird unter anderem für die An-
zucht kleiner Waldbäume genutzt, die im 
Stadtwald in einigen Jahren ausgepflanzt 
werden können. Der alte Zaun war marode 
geworden und musste ersetzt werden. Als 
nächstes steht die Reparatur der Garten-
hütte an, die im Frühjahr Opfer von Vanda-
lismus wurde. Dann ist der Garten wieder 
bereit, um Besuchern und Nutzern des 
Teichmannhauses leckere Kräuter zu lie-
fern und kleine Bäume für den Stadtwald 
wachsen zu lassen.  
 

Ehrenamt im Stadtwald 
 

Seit den Deutschen Waldtagen im Septem-
ber 2020 führt Frau Nies im Revier Nord des 
Stadtwaldes ehrenamtliche Waldschutzak-
tionen durch. „Es hat sich mittlerweile eine 
kleine Projektgruppe gebildet, die mit mir 
etwa einmal im Monat eine Aktion macht. 
Bisher haben wir uns vor allem um den 
Schutz und die Pflege der neu gepflanzten 
Bäume gekümmert“, so Frau Nies. 
 
Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, melden 
Sie sich gerne bei Frau Nies unter 
J.Nies@bad-muenstereifel.de oder 0177-
3473575.   
 

 
Kneipp & Sport:  
Yoga & Qi Gong jetzt  
wieder im Kurgarten 
Wallgraben am „Weißen 
Elefanten“ 
 
Herr Ulrich Beheng, der erfahrene Yoga-, Qi 
Gong- & Meditationslehrer, bietet nun wie-
der jeden Dienstag, ab dem 22. Juni bis 
einschließlich zum 27.07.2021 in der Zeit 
von 18:30 bis 19:30 Uhr „Yo+Qi“ (Yoga + 

Qi Gong) und die „bewegte Herzmeditation“ 
an. 
 

Yo+Qi verkörpert die Leichtigkeit. Traditio-
nelle Yoga-Übungen harmonieren im Fluss 
der Qi Gong - Bewegungen. Die bewegte 
Herzmeditation, begleitet von sanfter, medi-
tativer Musik, bringt Ruhe und Sanftmut in  

 
die Herzen. 
 
Alle Übungen werden so vermittelt und aus-
geübt, dass “Jede(r)“ mitkommt. 
 

Ohne Voranmeldung, einfach kommen und 
mitmachen! 
 

Kursgebühr: 10 € Erwachsene / Jugendli-
che bis 18 Jahre 5 € / Kinder bis 12 kosten-
los 
 

Jeweils 2 € gehen als Spende an den Kin-
derschutzbund OV Bad Münstereifel  
 

Schirmherrin ist Bürgermeisterin Sabine 
Preiser – Marian. 
 
Das Programm findet bei jedem Wetter 
statt. 
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Ulrich 
Beheng gerne zur Verfügung unter der Mo-
bilfunknummer 0175/ 5326953 
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Weitere Lebensret-
ter gesucht 
Bei einem Herzkreislaufstill-
stand zählt jede Minute: Land-
rat Ramers und die Bürger-
meister/-innen werben für 
Ersthelfer-App „Corhelper“ 

 
Im Kreis Euskirchen müssen jährlich etwa 
180 Notfallpatienten mit einem Herzkreis-
laufstillstand wiederbelebt werden. Acht bis 
zwölf Minuten benötigt der alarmierte Ret-
tungsdienst durchschnittlich, bis er beim 
Patienten eintrifft. „Innerhalb von drei bis 
fünf Minuten ohne Versorgung treten aber 
irreversible Schäden im Gehirn auf. Ein 
Überleben des Herz-Kreislauf-Stillstands ist 
nur möglich, wenn in den ersten Minuten mit 
einer effektiven Herzdruckmassage begon-
nen wird“, sagt Jesko Priewe, Ärztliche Lei-
tung Rettungsdienst Kreis Euskirchen. „Bei 
einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt also 
für das Überleben jede Minute.“ 

Wie kann man die Versorgung verbessern? 
Wie kann man mehr Leben retten? Der 
Kreis Euskirchen setzt seit Neuestem als ei-
ner der ersten Kreise bundesweit auf das 

Smartphone-basierte Alarmierungssystem 
„Corhelper“ für Ersthelferinnen und Ersthel-
fer. Im Falle eines Notfalls werden zeitgleich 
mit der Notarztalarmierung jetzt auch quali-
fizierte Ersthelfer von der Leitstelle benach-
richtigt. Die App greift dabei auf registrierte 
Helfer in nächster Nähe bzw. in der Reich-
weite des Notfalls zurück, die dann mit der 
Erstversorgung beginnen können -  bevor 
der Rettungsdienst eintrifft.  

„Durch diesen Zeitgewinn steigen die Über-
lebenschancen der Patienten“, betont Je-
sko Priewe, der auch schon wenige Wo-
chen nach der Einführung des Systems ei-
nen großen Erfolg vermelden konnte. Die 
junge Ersthelferin Christin Schwarz konnte 
in einem Eifeldorf im Süden des Kreises 
eine 52-jährige Frau reanimieren und ihr so 
das Leben retten. 

Die Einführung eines einheitlichen Alarmie-
rungssystems nicht nur für den Kreis Eus-
kirchen, sondern für die Region Aachen er-
möglicht, dass Ersthelfer nicht nur an ihrem 
Wohnort Menschenleben retten können, 
sondern in der gesamten Region Aachen 
mit ihren 1,3 Millionen Einwohnern in 46 
Städten und Gemeinden im Notfall helfen 
können, wenn sie sich gerade dort befin-
den. Landrat Markus Ramers und die elf 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im 
Kreis Euskirchen begrüßen die Einführung 
dieses Systems und freuen sich über die 
große Bereitschaft bei potentiellen Lebens-
rettern. So haben sich in den ersten Wo-
chen bereits über 400 Ersthelferinnen und 
Ersthelfer registrieren lassen. „Weitere sind 
natürlich willkommen“, so Jesko Priewe, der 
in unserem großen Flächenkreis im Idealfall 
über 1500 Helfer gewinnen möchte.  

Wer kann mitmachen? Die Voraussetzun-
gen sind: mindestens 18 Jahre alt, eine Zer-
tifizierung in „Erster Hilfe“ (oder höhere 
Qualifizierung) und die Teilnahme an einer 
jährlichen Unterweisung. Nähere Infos er-
halten Interessenten über die E-Mail-Ad-
resse ersthelfer@gefahrenabwehr-kreis-
euskirchen.de 
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Mögliche Waldbrandgefahr! 
 
 
Aufgrund der momentanen Wetterlage 
kann sich auch in unserer Region die Wald-
brandgefahr erhöhen. 
 
Zur Vermeidung von Waldbränden wird da-
her auf die notwendigen Präventivmaßnah-
men hingewiesen: 
 
Was tun, damit es nicht brennt? 
 
Kein offenes Feuer in Wald oder in Wald-
nähe!  
Nutzen Sie nur zugelassene Holzkohlen-
grills und löschen ihr Grillfeuer anschlie-
ßend sorgfältig! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Wald nicht rauchen! 
Keine Zigarettenreste aus dem Auto wer-
fen! 
 
Zufahrtswege zum Wald für Feuerwehr 
und Rettungsdienste freihalten! 
 
Befahren unbefestigter mit Gras be-
wachsener Wege und Flächen mit Kata-
lysator-/Rußpartikelfilter-Fahrzeugen 
vermeiden! 
Der heiße Katalysator oder Rußpartikelfilter 
kann das Gras leicht entzünden! 
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RVK-Linie 741: Rheinbach - Wald  
Grund: Baustelle  
Fahrtrichtung: beide  
Gültig von 05.07.2021 (05:00 Uhr) bis 16.07.2021 (03:00 Uhr)  
Auswirkung: Betrieb eingeschränkt 
 

 
 
Information für die Fahrgäste:  
Aufgrund einer Baumaßnahme durch Straßen NRW können die Fahrten auf der Linie 741 in 
der Zeit vom 05.07.2021 bis einschließlich 16.07.2021 nur auf dem Streckenabschnitt zwi-
schen Rheinbach Bahnhof und Kurtenberg verkehren.  
 
Der Streckenabschnitt zwischen Kurtenberg und Wald wird in dieser Zeit nicht vom Linienbus 
bedient, sondern nur von den im Fahrplan angegebenen Fahrten des Taxibusses. Der Taxi-
bus kann die Ortschaft "Bad Münstereifel Scheuren" aufgrund der Baumaßnahme ebenfalls 
nicht anfahren.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.rvk.de  
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DRK – Schwerpunkt-KiTa Inklusion und            
Familienzentrum Schönau 
 53902 Bad Münstereifel-Schönau, Wiesentalstraße 20 
anerkannter Bewegungskindergarten des LSB in NRW 

Tel. 02253/6522    Fax. 02253/544437      
Mail kitaschoenau@drk-eu.de 
Kontakt und Anmeldung: Susanne Orth  
 
Elternberatung nach KES 
Di: von 8.00 – 13.00 Uhr  
Mi: von 14.00 – 16.00 Uhr (u.n.V) 
Frau Ismar-Limito bietet das Beratungskonzept KES 

an, welches von der Universität zu Köln entwickelt 

wurde und Eltern/ Alleinerziehende bei Erzie-

hungsschwierigkeiten mit Kindern bis zum 14.Le-

bensjahr berät 

 
Bauernhof Müller in Nettersheim Bouderath bie-
tet natur- und erlebnispädagogische Veranstal-
tungen für Kinder von 5 bis 12 Jahren, z.B. Aben-

teuer in Wald und Wiese, Bauernhofnachmittage, 

uvm. Infos unter: www.bauernhofmueller.com 

 
Selbstversorgung aus dem eigenen Garten - Ge-
müse anbauen, wie mache ich das? 
An diesem Nachmittag werden verschiedene An-

baumöglichkeiten vorgestellt. 

Ein Kurs für Erwachsene 

Leitung: Dr. agr. Daniela van Almsick 

Termin: 19.06.2021 o. 26.06.2021, 15 -18 Uhr 

Veranstaltungsort: Bouderath Kosten: 20 € 

Anmeldung: info@gesundlebeneifel.de 

oder Tel.: 02253-9269665 

Detaillierte Infos und weitere Kurse unter: 
www.gesundlebeneifel.de 
 

Livestream- Yoga mit Živana Vuković:  
Di: 18:15-19:45 & Do: 19:00- 20:30Uhr 
Gönn Dir eine Auszeit in dieser herausfordernden 

Situation, um Dich kraftvoll und zuversichtlich den 

Herausforderungen zu stellen.        

Mögl. Bezuschussung durch Krankenkassen 

Anmeldung:  zivana.vuk@posteo.de 
 
Kooperationspartner Kindertagespflege: 
Gabriele Thien, Eschweiler, 0175-1090190 
Andreas Fuhr, Eschw.,0159-01174787 
Maria Haag, Mahlberg, 02257/1223 
Gabi Schmitz, Iversheim 02253-932814 
Nina Sadauskas, Rodert 02253-3173732 
A. Fischenich, Babysitter 02253/960228 
 

 
 
 
 

Anmeldungen und Rückfragen: 
Frau Eva-Maria Bädorf 

Tel.: 02253 8580 
Kita-bam@kirche-muenstereifel.de 

 
 

Bedingt durch die aktuellen Bedin-
gungen in der Corona-Krise kann 
das Veranstaltungsangebot nur 

sehr eingeschränkt sein. 
 
 
 

Waldspielgruppe 
 

Wir möchten in Kooperation mit Frau Martina 
Brunn eine Waldspielgruppe für Kinder ab ca. 
15 Monaten in Begleitung ihrer Eltern/ Vertrau-
ensperson anbieten. Frau Brunn ist ausgebil-
dete  Naturpädagogin und hat vielfältige Erfah-
rungen in der Natur AG einer OGS und in einer 
Waldgruppe sammeln können. 
Die Natur ist ein Kraftort für Kinder, in dem sie 
all ihre Sinne entfalten können. Kinder in der 
Natur erleben zu können, ist großartig. Mit ein-
fachen Ideen und Materialien kann man den 
Kindern die Natur näher bringen. Mit dieser Mo-
tivation möchte Frau Brunn mit Ihnen und den 
Kindern den Wald entdecken. 
Als Gruppe werden Sie gemeinsam entschei-
den, welche Vorgehensweise Sie bei schlech-
tem Wetter wählen. 
Die Kursgebühr beträgt 5,-€ pro Termin und an-
gemeldetem Kind, den Rest der Kosten trägt 
das Familienzentrum. 
ab Donnerstag, 17. Juni 2021 
in der Zeit von ca. 9.30 Uhr - 11.00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Eichelkamp 
 
 
 

Auf  unserer Homepage 
 

www.kirche-muenstereifel.de 
 

finden Sie unsere Familienzentren und dort  
 

den Button „Digitale Pinnwand“. 
 

Hier veröffentlichen wir auf moderne Art und  
Weise Flyer u.ä. 
 

 
 



Seite 22 
 

Wochenmarkt 
Mittwochs findet vor dem St.-Michael-Gymna-
sium und freitags im Bereich vor der Stiftskir-
che in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr der 
Wochenmarkt statt. 
 

Notdienst  
Der ambulante ärztliche Notfalldienst NRW ist 
unter -Nr.: 116 117 (bundesweit, kosten-
frei) zu den folgenden Zeiten zu erreichen: 
Mo, Di, Do von 19.00 bis zum Folgetag 7.30 
Uhr;  
Mi, Fr von 13.00 Uhr bis zum Folgetag 7.30 
Uhr;  
Sa, So und Feiertage von 7.30 Uhr bis zum Fol-
getag 7.30 Uhr.  
 

Öffnungszeiten der Notfalldienstpraxen in 
den Krankenhäusern Euskirchen und Me-
chernich:  
Sa, So und an Feiertagen von 7.30 bis 22.00 
Uhr und Mi von 14.00 bis 22.00 Uhr.  
 

In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie: 112! 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst:  
Der zahnärztliche Notfalldienst ist über die  
-Nr.: 01805/986700 (18 Ct/min) zu errei-
chen.  
 

Apotheken-Notdienst-Hotline:  
Die Apotheker Nordrhein sind über eine eigene 
Notdienst-Hotline erreichbar. Unter der -Nr.: 
0800/0022833, vom Handy 22833 kann man 
die nächstgelegene dienstbereite Apotheke er-
fragen. Auf Wunsch wird man auch sofort mit 
der Notdienst-Apotheke verbunden.  
 

Tierärztlicher Notfalldienst:  
19.6.Praxis Istemi, Euskirchen,  
-Tel.: 02251-7772727 
20.6. Praxis Rüsing, Zülpich,  
-Tel.: 02252-81955 

 
Seelsorgerische Notfall-Nummern  
Kath. Kirche: Notfall-Handy 0171-8752562  
Ev. Kirche: Gemeindebüro 02253-6146  
 

Straßenbeleuchtung:  
RWE  0800-4112244/KEV, Kall 02441-820  
 
Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Bad 
Münstereifel nach Dienstschluss:  
Betriebszweige Wasser/Abwasser: 02253/505-
197  
 
 

TaxiBusPlus und Rollstuhl-Taxi (Linie 887)  
„Die flexible Ergänzung zum Bus“  
02441-99 45 45 45 (Festnetz-Preis)  
 
 
 
 
 
 

 

Ausgabe Lebensmittel der Tafel e.V.  
Tafel e.V. Bad Münstereifel-Iversheim, Mühlen-
gasse 10, Ausgabe von Lebensmitteln für Be-
rechtigte mit SGBII-(Hartz IV), Wohngeld- oder 
Asylbewerberleistungsbescheid, Rentner*innen 
mit einem Einkommen unter 1000 €, immer mitt-
wochs von 12.30-14.00 Uhr, Lieferung bei Alter 
oder Behinderung nach Absprache möglich, 
Kontakt-Telefonnummer: 01525/4097220  
 
 

Selbsthilfegruppen  
Die Liste der Selbsthilfegruppen und deren turnus-
mäßige Treffen finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Bad Münstereifel unter: www.bad-muens-
tereifel.de -> Leben in Bad Münstereifel -> Fami-
lien & Soziales -> Soziales -> Selbsthilfegruppen  
Auskünfte und Ansprechpartner der Selbsthilfe-
gruppen nennt Ihnen auch gerne die Infostelle des 
Rathauses unter -Nr.: 02253/5050. 
 

 
Schiedspersonen und Schiedsbezirke  
finden Sie auf der Homepage der Stadt Bad Müns-
tereifel unter: www.bad-muenstereifel.de -> Rat-
haus & Service-> Rathaus & Bürgerinformation -> 
Schiedspersonen  
 
 

Die Stadt Bad Münstereifel ist jetzt auch bei              

 Facebook und  Instagram unter „Stadt 
Bad Münstereifel“ vertreten. Wir würden uns über 
ein „Gefällt mir“ sehr freuen. Zudem wurde der In-
ternetauftritt der Stadt Bad Münstereifel neu er-
stellt und deutlich serviceorientierter. Überzeugen 
Sie sich selber unter www.bad-muensterei-
fel.de.  
 
 
 
 
 

Herausgeber des Amtsblattes/Kneipp-Kurier und für 
den Inhalt verantwortlich: Die Bürgermeisterin der 
Stadt Bad Münstereifel, Marktstraße 11, 53902 Bad 
Münstereifel (02253/5050). Das Amtsblatt/Kneipp-
Kurier erscheint regelmäßig einmal wöchentlich, und 
zwar freitags. Ist dies ein Feiertag, so ist der Erschei-
nungstag bereits donnerstags. „Die Gießkanne“ mit 
dem Amtsblatt als Beilage kann von der Stadtverwal-
tung, Büro für Rat und Bürgermeisterin, gegen Er-
stattung der Portokosten (Jahresabonnement 90 €, 
Einzelheft 2 €), bezogen werden. Darüber hinaus 
kann das Amtsblatt in zahlreichen Depotstellen im 
Stadtgebiet und bei der Bürgermeisterin der Stadt 
Bad Münstereifel, Büro für Rat und Bürgermeisterin, 
Marktstraße 11, Bad Münstereifel, kostenlos abge-
holt werden. Die Depotstellen können jederzeit bei 
vg. Dienststelle erfragt werden.  
 
 
 

 


